
Verhalten bei Feueralarm

Richtiges Verhalten dient dazu, alle Beteiligten im Ernstfall vor Schaden zu bewahren. 
Deshalb sind die folgenden Regeln unbedingt von allen zu beachten:

Bei Feueralarm ertönt ein sirenenartiger Heulton.

1. Niemand verlässt überstürzt den Klassenraum - alle befolgen die Anordnungen der 
anwesenden Lehrkraft.

2. Die Taschen bleiben im Raum, da sonst beim Einsammeln der verschiedenen auf 
den Tischen befindlichen Gegenstände zu viel Zeit vergeudet würde. Das Klassen-
oder Kursbuch muss von der Lehrperson mitgenommen werden.

3. Alle Fenster werden geschlossen.

4. Die Türen der Fach- und Klassenräume dürfen nicht abgeschlossen werden, da 
die Feuerwehr sie im Ernstfall aufbrechen müsste.

5. Die Türen zu den Feuertreppen werden entriegelt und geöffnet.

6. Alle folgen geordnet und diszipliniert der Lehrkraft; diese führt die Schüler möglichst
weit von dem gefährdeten Gebäude weg:

o die Klassen, die im Altbau unterrichtet werden, gehen über die Treppe im Alt-
bau über den Schulhof zum Sammelplatz „Wilhelm-Crone-Hain“

o die Klassen, die im  Neubau unterrichtet werden, gehen über die Feuertrep-
pen zum Sammelplatz „Wilhelm-Crone-Hain“

o Klassen aus der Turnhalle gehen durch den Lehrereingang aus dem Gebäu-
de zum Sammelplatz „Wilhelm-Crone-Hain“

o Im Altbau-Zwischengang ( Physikraum/Chemieraum ) den kürzesten Weg 
zur nächsten Treppe nehmen, dann zum Sammelplatz „Wilhelm-Crone-Hain“

o Technikraum: Fluchttür benutzen!

o Ruhe bewahren!

7. Alle Schüler einer Klasse oder Lerngruppe bleiben zusammen, damit die anwe-
sende Lehrkraft feststellen kann, ob alle das Gebäude verlassen haben, sollte näm-
lich jemand vermisst werden, wären die Feuerwehrleute gezwungen, u.U. unter Le-
bensgefahr noch einmal das gefährdete Gebäude zu durchsuchen.
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Wenn sich jeder an diese wenigen Regeln hält, können im Ernstfall auftretende Gefah-
rensituationen ohne Schaden für die Gesundheit und das Leben aller Beteiligten gemeis-
tert werden.


